
Aufgaben der Arbeiterwohlfahrt 
 
 

1. Vorbeugende, helfende und heilende Tätigkeit auf allen Gebieten der sozialen Arbeit, der Jugendhilfe 
und des Gesundheitswesens 

 
2. Anregung und Hilfe zur Selbsthilfe 

 
3. Förderung ehrenamtlicher Mitarbeit 

 
4. Erprobung neuer Formen und Methoden der Sozialarbeit 

 
5. Ausbildung für soziale, pädagogische und pflegerische Berufe 

 
6. Schulung und Fortbildung zu Themen der Wohlfahrtspflege 

 
7. Mitwirkung an den Aufgaben der öffentlichen Sozial-, Jugend- und Gesundheitshilfe. Mitarbeit in 

entsprechenden Ausschüssen 
 

8. Stellungnahmen zu Fragen der Öffentlichen und Freien Wohlfahrtspflege, Mitwirkung an Vorarbeiten 
zur sozialen Gesetzgebung, enge Zusammenarbeit mit parlamentarischen Vertretungen sowie 
kommunalen Spitzenverbänden und der staatlichen und kommunalen Verwaltung bei Planung und 
Durchführung sozialer Aufgaben 

 
9. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege, Fachverbänden und 

Selbsthilfeorganisationen im In- und Ausland und auf internationaler Ebene 
 

10. Beteiligung an Aktionen internationaler Solidarität, insbesondere im Rahmen des Internationalen 
Arbeiterhilfswerks 

 
11. Pflege von Verbindungen zu befreundeten Organisationen 

 
12. Öffentlichkeitsarbeit 

 
13. Förderung der Gliederungen und deren Aufgaben, insbesondere durch Zuwendungen und Darlehen 

 
14. Förderung des Landesjugendwerks der Arbeiterwohlfahrt 

 
 

(aus: Satzung der Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin, Berlin 1998) 
 
 
 
 


